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1. Frau Guignard, Fusionen von Firmen können den Wett-

bewerb verzerren und zum Nachteil der Konsumenten 

sein. Sie haben sich mit Fusionen im Bereich der Lebens-

mittelversorgung beschäftigt. Was ist das Besondere 

an diesem Markt? Der Lebensmittelmarkt ist durch eine 

vertikale Struktur gekennzeichnet, bei der die Hersteller 

mit den Einzelhändlern Großhandelspreise aushandeln. 

Die Einzelhändler konkurrieren dann mit ihren Endpreisen 

um die Verbraucher*innen. Diese Art von Markt ist insofern 

besonders, als jede Veränderung des Wettbewerbs oder 

jeder Schock auf einer Ebene der Wertschöpfungskette die 

gesamte vertikale Struktur beeinflussen kann.

2. 2015 genehmigte die Europäische Kommission ein 

Joint-Venture zwischen den zwei großen Kaffeeherstel-

lern D.E. Master Blenders und Mondelez International. 

Warum hat die EU die geplante Fusion nicht blockiert 

und was hat sie von den fusionierenden Unternehmen 

verlangt? Die Kommission hat den geplanten Zusammen

schluss nicht blockiert, weil die Wettbewerbsprobleme, die 

sich aus diesem Zusammenschluss ergeben konnten in ei

nigen nationalen Märkten, wie zum Beispiel in Deutschland, 

nicht erheblich waren. Aber die Kommission stellte aber 

auch fest, dass der Zusammenschluss in anderen Ländern, 

wie zum Beispiel in Frankreich, wettbewerbsrechtliche 

Bedenken aufwerfen und zu höheren Preisen führen konnte. 

Daraufhin wurde vorgeschlagen, dass die fusionierenden 

Unternehmen bestimmte Marken an einen Wettbewerber 

verkaufen müssen, um wettbewerbsschädliche Effekte zu 

vermeiden.

3. Warum reduziert der Verkauf einer Marke die nega-

tiven Effekte einer Fusion? Das Ziel dabei ist, die Markt

konzentration zu verringern. Ein solcher Verkauf wird 

wahrscheinlich zwei wettbewerbsfördernde Auswirkungen 

haben. Die erste bezieht sich auf den Preis der Marken, die 

den fusionierenden Unternehmen gehören. Der Verkauf 

verringert die Anzahl der Marken im Portfolio der fusionie

renden Unternehmen und begrenzt damit deren erwartete 

Preiserhöhungen. Die zweite wettbewerbsfördernde Wir

kung bezieht sich auf den Preis der verkauften Marke. Häu

fig führt die Übertragung einer Marke von fusionierenden 

Unternehmen mit großen Markenportfolios an Unternehmen 

mit kleineren Markenportfolios zu einem Preisrückgang der 

veräußerten Marken.

4. Welche Rolle spielt die Verhandlungsmacht eines Käu-

fers in diesem speziellen Markt? Die Verhandlungsmacht 

eines Käufers spielt auf vertikal verbundenen Märkten eine 

wichtige Rolle. Wir zeigen in diesem Bericht, dass ein Käufer 

mit einem geringen Marktanteil und hoher Verhandlungs

macht den Markt stärker verzerren kann als ein Käufer mit 

hohem Marktanteil und geringer Verhandlungsmacht. Das 

bedeutet, dass wettbewerbspolitische Entscheidungen, die 

allein auf der Analyse der Marktanteile möglicher Käufers 

beruhen, nicht ausreichen, um Rückschlüsse auf den am 

besten geeigneten Käufer zu ziehen.

5. Inwieweit sollte die Fusionskontrolle die Verhandlungs-

macht der Käufer berücksichtigen? Die Kommission 

berücksichtigt bei der Bewertung einer Fusion zwar die 

Nachfragemacht, das heißt, den von den Käufern ausge

übten Wettbewerbsdruck. Dieser wird jedoch nicht immer 

umfassend quantifiziert. Zudem wird Verhandlungsmacht 

außer Acht gelassen. Bei der Analyse von Abhilfemaßnah

men im Rahmen von Fusionen ist es jedoch unerlässlich, die 

gesamte vertikale Marktstruktur genau zu modellieren, um 

geeignete Käufer für die veräußerten Marken zu ermitteln. 

Wenn die Wettbewerbsbehörden die asymmetrische Ver

handlungsmacht zwischen Herstellern und Einzelhändlern 

ignorieren, besteht die Gefahr, dass wettbewerbspolitische 

Eingriffe unwirksam bleiben.

Das Gespräch führte Erich Wittenberg.
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